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' Allgemeine
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LV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXV. Jahrgang.
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Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Pr. 5.— Bestellungen direkt an „Benno Schwabe & Co.,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbnreanx nnd Bachhandlangen Bestellnngen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige l'etit/.eile.

Redaktion: Oberst U. Wille, Meilen; Oberst Fritz Gertsch, Bern.

Iiilutii- Aendern. — Kriegsgliederung der grossen Italienischen Manöver 1909. — Die Entwicklung der

militärisch-politischen Revolution in der TUrkei. (Schluss.) — Ausland: Deutschland: Ersatz der Motorräder durch
Automobile. — Amerika: Aufschwung der Automobilfabriken.

Aendern,

Ein Gebiet, auf dem die Versuchung" zum
Aendern beständig sehr gross ist, ist das

Gefechtsverfahren. Meine nachstehenden Bemerkungen
darüber sind für uns in der Schweiz am wenigsten

berechtigt, weil wir, in lobenswerter
Würdigung unserer Verhältnisse, bei Neuerungen auf
diesem Gebiete uns immer nur sehr vorsichtig
von eigenen subjektiven Ansichten leiten lassen.

Die Versuchung, nachzudenken, wie das

Gefechtsverfahren zweckdienlicher gestaltet werden

könne, ist während der Friedenseinübung der
darüber aufgestellten Vorschriften sehr natürlich.
Das hat seinen Grund darin, dass bei den

Gefechtsübungen des Friedens nur das eine Mittel
zum Herbeiführen des Erfolges : das Gefechtsverfahren

gelehrt und eingeübt werden kann und
dass bei diesen Uebungen nur die richtige
Gestaltung des Verfahrens und die Anwendung
zweckmässiger Gefechtsformen zum Siege führen.
Das andere, in der Wirklichkeit allein den Erfolg
sicherstellende Mittel, dem zweckmässiges
Verfahren und richtige Gefechtsformen nur dienende
Hilfsmittel sind: der anerzogene Wille zum Siegen
und die dazu notwendige zähe Kraft — kann
bei den Friedensübungen nicht zur Darstellung
gebracht und es darf auf dasselbe nicht
abgestellt werden. Wollte man das, so würden
nur Lächerlichkeiten zutage treten.

Das ist der Grund, weswegen so leicht im
Frieden, und je länger er dauert, um so mehr,
der Pflege der Formen beständig wachsende

Bedeutung beigemessen wird und das geistige
Streben dahin geht, das Kampfesverfahren zu
verbessern, oder sogar an Stelle des bis dahin
als zweckmässig geltenden, ein neues besseres

zu setzen. Dass geistig bedeutende Leute in
leitenden Stellungen den natürlichen Wunsch
haben, das Denken und Handeln innerhalb ihres
Befehlsbereichs nach ihrem Sinn zu gestalten,
sei nur nebenbei erwähnt; das ist etwas ebenfalls

ganz natürliches und kommt überall, nicht
bloss im Militär, vor.

An und für sich ist dies Streben lobenswert
und das Schlagwort: Stillstand ist Rückschritt,
hat seine Berechtigung. Aber das Streben sollte
doch möglichst eingedämmt werden. Unabwendbare

Folge des Bemühens nach vollendeteren
Kampfesformen ist, dass dabei das Bewusstsein
verblasst, dass nicht das Kampfesverfahren,
sondern dass das Wesen der Armee das
Entscheidende ist.

Die andere Folge ist Rückschritt. Sofern die
in den Exerzierreglementen einer Armee
niedergelegten Grundsätze für die Gefechtshandlung und
die vorgeschriebenen Formen für den Gebrauch
der Truppe nicht einfach falsche sind — weil sie

den allgemein hierüber geltenden Grundsätzen

widersprechen oder weil sie so eng und bindend
sind, dass der Truppenführer, in ihnen aufgezogen,
mit ihnen nicht das den gerade vorliegenden
Umständen Entsprechende tun kann — wirkt
schon das Streben, sie zu verbessern, verderblich
und führt, wenn es Erfolg hat, zu Vorschriften
über Formen und Verfahren, mit denen die

Erringung des Erfolges erschwert, wenn nicht sogar
verunmöglicht wird.

Das eifrige Streben nach Verbesserung der
Formen tötet die zweitoberste Fähigkeit zum
Erringen des Erfolges : die Gewohnheit, mit dem

gesunden Menschenverstand das der vorliegenden
Lage entsprechende Verfahren zu wählen und die

Angaben und Winke der offiziellen Vorschriften nur
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